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Dreizehnte Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Landshut (13) 
vom 07. März 2024 

 
Auf Grund von Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 in Verbindung mit Art. 14 Abs. 6 Satz 2 des 
Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl. 2012 S. 254, 
BayRS 230-1-W), das zuletzt geändert am 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 675) worden ist, er-
lässt der Regionale Planungsverband Landshut folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Festlegungen in Kapitel B VI „Energie“ des Regionalplans der Region Landshut (Bekannt-
machung über die Verbindlicherklärung vom 16. Oktober 1985, GVBl. S. 661, BayRS 230-1-
9-U), der zuletzt durch die 12. Verordnung zur Änderung des Regionalplans Region Landshut 
vom 10.06.2021 (RABI. vom 02.07.2021, S. 74) geändert worden ist, werden wie folgt geän-
dert: 

1. Das Ziel 1.1.2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden das Wort „Vorrang-,“ durch die Wörter „Vorrang- und“ ersetzt und 
die Wörter „und Ausschlussgebiete“ gestrichen.  

b) In Satz 2 werden die Wörter den Tekturkarten zur Karte 2 „Siedlung und Versor-
gung“ „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftanlagen“ und „Ausschlussge-
biete für Windkraftanlagen“, die Bestandteile des Regionalplans sind‘ durch die 
Wörter der Tekturkarte „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftanlagen“ zur 
Karte 2 „Siedlung und Versorgung“‘ ersetzt. 

2. Das Ziel 1.1.5 wird gestrichen. 

3. Die Tekturkarte zu Karte 2 „Siedlung und Versorgung“ „Ausschlussgebiete für Wind- 
kraftanlagen“ wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 08. Juli 2024 in Kraft. 
 
 
 
Landshut, den 11. Juni 2024 
REGIONALER PLANUNGSVERBAND LANDSHUT 
 
 
 
Peter Dreier 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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Anhang Lesefassung 
 

B VI 
 

ENERGIE 
 
 

1 
 

Allgemeines 
 

 (G) Zur Sicherung einer wirtschaftlichen, sicheren, klima- und umweltfreundli-
chen Energieversorgung soll in der Region eine nach Energieträgern diver-
sifizierte Energieversorgung angestrebt und auf einen sparsamen und ratio-
nellen Umgang mit Energie hingewirkt werden. 
 
Die in der Region vorhandenen Potenziale erneuerbarer Energieträger sol-
len vermehrt erschlossen werden, soweit dies mit anderen fachlichen Belan-
gen vereinbar ist.  
 

1.1  Windenergie 
 

1.1.1 (G) Die Nutzung der Windenergie soll in der Region Landshut raum-, natur- und 
landschaftsverträglich gestaltet werden. Windkraftanlagen sollen in Wind-
parks konzentriert werden.  
 

1.1.2 (Z) Zur räumlichen Steuerung der Errichtung raumbedeutsamer Windkraftanla-
gen werden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete dargestellt. Lage und Abgren-
zung dieser Gebiete bestimmen sich nach der Tekturkarte „Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für Windkraftanlagen“ zur Karte 2 „Siedlung und Versor-
gung“. 
 

1.1.3 (Z) In den nachstehenden Vorranggebieten für Windkraftanlagen hat die Nut-
zung der Windenergie Vorrang gegenüber anderen konkurrierenden Nut-
zungsansprüchen. 
 
Folgende Gebiete werden als Vorranggebiete für die Errichtung und den Be-
trieb raumbedeutsamer Windkraftanlagen ausgewiesen: 
 

WK 1 Haselbuch (Gemeinde Aiglsbach, Lkr. Kelheim) 
 

WK 2 Pöbenhausen Nord (Gemeinde Aiglsbach, Lkr. Kelheim) 
 

WK 3 Pöbenhausen Süd (Gemeinde Aiglsbach und Stadt 
Mainburg, Lkr. Kelheim) 
 

WK 4 Meilenhausen West (Gemeinde Aiglsbach und Stadt 
Mainburg, Lkr. Kelheim)  
 

WK 5 Oberempfenbach West (Stadt Mainburg, Lkr. Kelheim) 
 

WK 6 Meilenhausen Nord (Stadt Mainburg, Lkr. Kelheim)  
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WK 7 Oberempfenbach Nord (Stadt Mainburg, Lkr. Kelheim) 
 

WK 8 Meilenhausen Ost (Stadt Mainburg, Lkr. Kelheim) 
 

WK 13 Attenhofen Nord (Gemeinden Elsendorf und Attenh-
ofen, Lkr. Kelheim) 
 

WK 15 Großgundertshausen (Gemeinde Volkenschwand, Lkr. Kel-
heim) 
 

WK 16 Leibersdorf Ost (Gemeinde Volkenschwand, Lkr. Kel-
heim) 
 

WK 17 Mittersberg (Gemeinde Volkenschwand, Lkr. Kel-
heim) 
 

WK 18 Großschwaiba (Gemeinde Volkenschwand, Lkr. Kel-
heim) 
 

WK 19 Kleinschwaiba Ost (Gemeinde Volkenschwand, Lkr. Kel-
heim) 
 

WK 22 Oberlauterbach Nord (Stadt Rottenburg und Markt Pfeffen-
hausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 24  Niederhornbach Südwest (Markt Pfeffenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 25 Obersüßbach West (Markt Pfeffenhausen und Gemeinde 
Obersüßbach, Lkr. Landshut) 
 

WK 26 Obersüßbach Südwest (Gemeinde Obersüßbach, Lkr. Lands-
hut und Gemeinde Volkenschwand 
Lkr. Kelheim) 
 

WK 27 Obersüßbach Ost (Gemeinden Obersüßbach, Furth und 
Markt Pfeffenhausen, Lkr. Landshut 
 

WK 28 Stollnried West (Markt Pfeffenhausen und Gemeinde 
Weihmichl, Lkr. Landshut) 
 

WK 29 Edenland Nord (Gemeinde Weihmichl. Lkr. Landshut) 
 

WK 30 Grafenhaun West (Gemeinden Weihmichl und Hohent-
hann, Lkr. Landshut) 
 

WK 32 Türkenfeld (Stadt Rottenburg und Gemeinde Ho-
henthann, Lkr. Landshut) 
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WK 33 Oberergoldsbach (Gemeinde Hohenthann, Lkr. Lands-
hut) 
 

WK 35 Münster (Stadt Rottenburg, Lkr. Landshut) 
 

WK 36 Haag (Stadt Rottenburg, Lkr. Landshut) 
 

WK 38 Puchhausen (Gemeinde Mengkofen, Lkr. Dingol-
fing-Landau) 
 

WK 39 Multham (Gemeinden Mengkofen und Moost-
henning, Lkr. Dingolfing-Landau) 
 

WK 40 Tunzenberg (Gemeinde Mengkofen, Lkr. Dingol-
fing-Landau) 
 

WK 42 Buch (Gemeinde Buch a. Erlbach, Lkr. 
Landshut) 
 

WK 43 Kapfing (Gemeinden Vilsheim und Tiefen-
bach, Lkr. Landshut) 
 

WK 44 Gundihausen (Gemeinde Vilsheim, Lkr. Landshut) 
 

WK 45 Weihern (Gemeinde Altfraunhofen, Lkr. Lands-
hut) 
 

WK 46 Guggenberg (Gemeinde Altfraunhofen, Lkr. Lands-
hut) 
 

WK 47 Wörnstorf (Markt Geisenhausen und Gemeinde 
Altfraunhofen, Lkr. Landshut) 
 

WK 48 Schneitberg (Markt Geisenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 49 Lampeln (Markt Geisenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 50 Aukam (Markt Geisenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 51 Vorrach (Markt Geisenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 52 Untergangkofen (Markt Geisenhausen und Gemeinde 
Kumhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 53 Vilssöhl (Stadt Vilsbiburg und Markt Velden, 
Lkr. Landshut) 
 

WK 55 Bodenkirchen (Stadt Vilsbiburg und Gemeinde Bo-
denkirchen, Lkr. Landshut) 
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WK 56 Grienzing (Gemeinde Bodenkirchen, Lkr. 
Landshut) 
 

WK 57 Leberskirchen (Gemeinden Schalkham und Gerzen, 
Lkr. Landshut) 
 

WK 58 Seemannshausen (Gemeinde Gangkofen, Lkr. Rottal-
Inn) 
 

WK 64 Jesenkofen (Gemeinde Bodenkirchen, Lkr. 
Landshut) 
 

WK 65 Hüttenkofen/Johannesbrunn (Gemeinde Gangkofen, Lkr. Rottal-
Inn und Gemeinde Schalkham, Lkr. 
Landshut) 
 

WK 66 Radlkofen (Gemeinde Gangkofen, Lkr. Rottal-
Inn) 
 

WK 67 Dirnaich (Gemeinde Gangkofen, Lkr. Rottal-
Inn)  
 

WK 68 Nutzbach (Gemeinde Gangkofen, Lkr. Rottal-
Inn) 
 

WK 69 Unteralmsham (Gemeinde Gangkofen, Lkr. Rottal-
Inn) 

 
 

1.1.4 (G) In den nachstehenden Vorbehaltsgebieten für Windkraftanlagen soll der Nut-
zung der Windenergie in der Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen 
ein besonderes Gewicht beigemessen werden.  
 
Folgende Gebiete werden als Vorbehaltsgebiete für die Errichtung und den 
Betrieb raumbedeutsamer Windkraftanlagen ausgewiesen: 
 

WK 9 Margarethenthann Nord-
west 
 

(Gemeinde Elsendorf, Lkr. Kelheim) 

WK 10 Margarethenthann Nordost (Gemeinde Elsendorf, Lkr. Kelheim 
und Markt Pfeffenhausen, Lkr. 
Landshut) 
 

WK 11 Margarethenthann Südost (Gemeinde Elsendorf, Lkr. Kelheim 
und Markt Pfeffenhausen, Lkr. 
Landshut) 
 

WK 12 Margarethenthann Südwest (Gemeinde Elsendorf, Lkr. Kelheim) 
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WK 20 Thonhausen West (Markt Pfeffenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 21 Thonhausen Ost (Markt Pfeffenhausen, Lkr. Landshut) 
 

WK 37 Bruckhof (Gemeinde Mengkofen, Lkr. Dingol-
fing-Landau) 
 

WK 54 Götzdorf (Stadt Vilsbiburg und Gemeinde Bo-
denkirchen, Lkr. Landshut) 
 

WK 59 Steinbach (Stadt Mainburg, Lkr. Kelheim) 
 

WK 61 Geberskirchen (Gemeinden Furth und Obersüß-
bach, Lkr. Landshut 
 

WK 63 Petersglaim (Gemeinde Hohenthann, Lkr. Lands-
hut) 
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Begründung zu den Zielen und Grundsätzen der Dreizehnten Verordnung zur 
Änderung des Regionalplanes der Region Landshut vom 07. März 2024 
 
 

Zu B VI 
 

ENERGIE 
 
 

Zu 1 
 

Allgemeines 
 

 

 

Die Versorgung mit kostengünstiger und umweltverträglich erzeugter Ener-
gie, die jederzeit im benötigten Umfang zur Verfügung steht, ist in einer mo-
dernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft von herausragender Be-
deutung. Dabei gilt es, die durch den Ausstieg aus der Atomenergie entste-
hende Versorgungslücke schnell und umweltfreundlich durch andere Ener-
gieträger zu schließen. Nach dem bayerischen Energiekonzept „Energie in-
novativ“ (2011) soll dies über ein Bündel an Maßnahmen erreicht werden, 
das neben der Energieeinsparung und der Steigerung der Energieeffizienz 
auch den Ausbau der Nutzung aller erneuerbarer Energieträger umfasst.  
 
Die Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiges Element des Klima-
schutzes und spielt für eine zukunftsfähige Energieversorgung eine bedeu-
tende Rolle. In der Region Landshut leisten die erneuerbaren Energieträger 
Wasser, Sonne und Biomasse bereits einen erheblichen Beitrag zur Energie-
versorgung. Diesen Beitrag gilt es zu erhöhen, wobei zu beachten ist, dass 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhalten, das Landschaftsbild 
nicht über Gebühr belastet und fachliche Belange (z.B. Wasserwirtschaft, 
Denkmalschutz etc.) entsprechend berücksichtigt werden. Die Regionalpla-
nung will durch eine integrierte fachübergreifende Koordinierung die mit der 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger verbundenen Raumansprü-
che aufeinander abstimmen und Nutzungskonflikte vermeiden.   

 

Zu 1.1 
 

Windenergie 
 

Zu 1.1.1 

 

Die Nutzung der Windkraft spielt in der Region aus unterschiedlichen Grün-
den bisher eine untergeordnete Rolle bei den erneuerbaren Energieträgern. 
Aufgrund des von der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung 
beschlossenen Ausstiegs aus der Nutzung der Atomenergie ist die Nutzung 
der Windenergie auch in der Region Landshut stärker in den Fokus gerückt. 
Bisher wird vor allem die Photovoltaik genutzt, aber auch Wasserkraft und 
Biogas leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zur Stromversorgung. 
 
Der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch Bayerns betrug 2009 0,6 % 
(bundesweit 6,0 %). Nach den Zielen der bayerischen Staatsregierung soll 
dieser Anteil künftig deutlich erhöht werden. Bayernweit wird die zusätzliche 
Errichtung von 1.000 bis 1.500 Windenergieanlagen als realistisch angese-
hen, wodurch der Stromertrag von 0,6 Mrd. kWh (2009) auf bis zu 
17 Mrd. kWh gesteigert werden könnte. Voraussetzung ist eine öffentliche 
Akzeptanz und eine preisliche Marktfähigkeit des Windstroms. Bis zum Jahr 
2021 soll die Windenergie 6 bis 10 % des bayerischen Stromverbrauchs de-
cken.  
 
Auf Grund technischer Weiterentwicklungen in den letzten Jahren kann die 
Windenergie nun auch in windschwächeren Gebieten effizient genutzt wer-
den. Der technische Fortschritt der Windkraftanlagen (WKA) zeigt sich auch 
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in deren Größen- und Leistungsentwicklung. Aus kleinen Windrädern mit Ro-
torradien unter 10 m und rund 30 kW mittlerer Leistung entwickelten sich in 
den vergangenen Jahren Windkraftanlagen, deren Nennleistung mehr als 5 
MW und deren Rotorradius mehr als 60 m betragen kann. Heute stehen An-
lagen mit Nabenhöhen von 130 bis 150 m zur Verfügung und ermöglichen 
damit Standorte, die vor wenigen Jahren nicht wirtschaftlich zu betreiben wa-
ren. 
 
Allerdings gehen mit Bau und Betrieb von modernen WKA nicht zuletzt auf-
grund ihrer Dimension Effekte einher, die nachteilig und beeinträchtigend wir-
ken können. Die Nutzung der Windenergie steht daher in vielen Fällen in 
Konflikt zu anderen Raumnutzungsansprüchen und Entwicklungs-vorstellun-
gen. Insbesondere Belange von Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege, 
Siedlungsentwicklung, Erholung und Tourismus sind konkurrierende Be-
lange, die es mit der Nutzung der Windenergie abzustimmen gilt.  
 
Der Gesetzgeber ermöglicht durch den sog. Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 
Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) eine räumliche Steuerung der an sich 
im bauplanungsrechtlichen Außenbereich privilegierten Nutzung. Der Pla-
nungsverband Landshut nutzt daher die Möglichkeit zur Darstellung von Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraftanlagen, die das Landesentwick-
lungsprogramm Bayern eröffnet, um einen Beitrag zur raum-, natur- und land-
schaftsverträglichen Nutzung der Windenergie zu leisten. Der Planungsver-
band strebt damit eine Konzentration der Windkraftnutzung in für die Errich-
tung von Windparks geeigneten Gebieten an, um den nach wie vor gebote-
nen Außenbereichsschutz zu gewährleisten und zugleich eine Bündelung der 
WKA zu erreichen.  
 

Zu 1.1.2 

 

Mit der Darstellung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten wurde ein schlüs-
siges gesamträumliches Planungskonzept zur Steuerung der Nutzung der 
Windenergie für die Region Landshut erarbeitet. Der Planungsverband 
Landshut trägt durch die Darstellung von Vorranggebieten zu einer effizien-
ten Sicherung windhöffiger und nach derzeitigem Kenntnisstand weitgehend 
restriktionsfreier Standorte für Windkraftanlagen bei. Weitere Potenziale für 
die Windkraft ergeben sich durch die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten, in 
denen der geplanten Windkraftnutzung gegenüber anderen Nutzungen ein 
erhöhtes Gewicht beigemessen wird. 
 
Das planerische Konzept beschränkt sich auf die Steuerung raumbedeutsa-
mer Vorhaben der Windenergienutzung. Raumbedeutsame Vorhaben dürfen 
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB den Zielen der Raumordnung nicht wider-
sprechen. Von einem raumbedeutsamen Vorhaben ist i.d.R. dann auszuge-
hen, wenn es sich um drei oder mehr sachlich und räumlich miteinander im 
Verbund stehenden WKA handelt (vgl. UVPG, Anlage zu § 3, Anhang zu Nr. 
1 i.V.m. § 1 Satz 1 RoV). Auch einzelne WKA sind i.d.R. als raumbedeutsam 
einzustufen, wenn sie eine Gesamthöhe von mehr als 50 m haben (vgl. § 4 
BImschG i.V.m. Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV). Im Einzelfall 
kann auch eine kleinere WKA als raumbedeutsam eingestuft werden. Die 
Raumbedeutsamkeit kann sich dann beispielsweise aus dem besonderen 
Standort der Anlage und der dort zu erwartenden Beeinflussung der räumli-
chen Entwicklung oder Funktion eines Gebietes ergeben. Bei den derzeit auf 
dem Markt befindlichen WKA in der Leistungsklasse ab ca. 2 MW ist daher 
regelmäßig von raumbedeutsamen Vorhaben auszugehen.  
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Um verschiedenen Raumnutzungsansprüchen bei der Planung bestmöglich 
gerecht zu werden, kommt ein Kriterienkatalog als Gerüst des Planungs-kon-
zeptes zum Einsatz. Die Kriterien umfassen sowohl „harte“ Kriterien, die fest-
legen, wo die Errichtung von raumbedeutsamen Windkraftanlagen in der Re-
gion Landshut aus fachlichen Gründen nicht möglich bzw. aus regionalpla-
nerischen (Vorsorge-) Gründen nicht gewollt ist. Nach der räumlichen Kon-
kretisierung der Nichteignungskriterien (NK) verbleiben „Potenzialflächen“ für 
die Nutzung der Windenergie, die in einem weiteren Auswahlschritt anhand 
„weicher“ Restriktionskriterien (RK), die einen gewissen Abwägungs- und Be-
wertungsspielraum zulassen, überprüft werden. Ergebnis dieses Prüfprozes-
ses war die Bestimmung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraft-
anlagen.  
 

 

Nichteignungs- und Restriktionskriterien 

  
Freihaltung 
bzw. Abstand 
(m) 

Siedlungsgebiete   

Wohnbauflächen NK 800 

Gemischte Bauflächen, Wohnnutzung im Außenbereich NK 500 

Gewerbliche Bauflächen NK 300  

Einrichtungen mit besonderem Ruhebedarf  NK 1000 

Sonstige Bauflächen  NK flächenhaft 

   

Verkehr und Infrastruktur   

Bundesfernstraßen  NK 150 

Bahntrassen NK 200 

Hochspannungsfreileitungen  NK 300 

Flugplätze (incl. Schutzbereich) NK flächenhaft 

Flugsicherungseinrichtungen NK Einzelfall 

 

 
  

Wasserwirtschaft   

Trink- und Heilwasserschutzgebiete (Zone I und II) NK flächenhaft 

Trink- und Heilwasserschutzgebiete (Zone III) RK flächenhaft 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Trinkwasser RK flächenhaft 

Überschwemmungsgebiete RK flächenhaft  

Vorranggebiete Hochwasser RK flächenhaft 

   

Natur- und Artenschutz   

Naturschutzgebiete NK flächenhaft 

Bereiche mit herausragender Bedeutung für den Vogel- 
und Fledermausschutz  

NK flächenhaft 
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Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Vogel- und 
Fledermausschutz (z.B. Wiesenbrütergebiete, Vogel-
zug- und Rastgebiete) 

RK flächenhaft 

FFH-Gebiete  RK flächenhaft 

Gesetzlich geschützte Biotope NK flächenhaft * 

Naturwaldreservate NK flächenhaft * 

   

   

Landschaft, Denkmalschutz, Tourismus   

Landschaftsschutzgebiete RK flächenhaft 

Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile, 
Geotope 

NK flächenhaft * 

Schutzwald gemäß BayWaldG, Wald gemäß WFP (Er-
holung Intensitätsstufe I,  historisch wertvoller Bestand, 
Lärmschutz) 

NK flächenhaft 

Bannwald gemäß BayWaldG, Wald gemäß WFP  (Erho-
lung Intensitätsstufe II, Landschaftsbild, Klimaschutz, 
Immissionsschutz,  Bodenschutz, Wasserschutz, Sicht-
schutz, Biotop) 

RK flächenhaft 

Auwälder  NK flächenhaft 

Landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen TK Einzelfall  

Regional bedeutsame kulturhistorische Einzelelemente 
bzw. Baudenkmäler/Ensembles mit hoher Fernwirkung  

NK Einzelfall  

Regional bedeutsame touristische Einrichtungen bzw. 
regional bedeutsame Aussichtspunkte/Erhebungen 

NK Einzelfall  

Bodendenkmäler RK Einzelfall 

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete, Trenngrün RK flächenhaft 

   

Bodenschätze   

Vorranggebiete NK flächenhaft 

Vorbehaltsgebiete RK flächenhaft 

   

Sonstige Belange   

Richtfunkstrecken RK Einzelfall 

Tieffluggebiete, Radar-Sperrzonen RK Einzelfall 

 
* in der Regel für eine kartographische Darstellung zu kleinflächig 
 
 
Begründung der Nichteignungs- und Restriktionskriterien 
 
Siedlungsgebiete: 
WKA können verschiedene schädliche Umwelteinwirkungen auf Siedlungs-
gebiete haben. Dabei geht es in erster Linie um akustische und optische Be-
einträchtigungen. Nach den schalltechnischen Planungshinweisen für Wind-
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parks des Landesamtes für Umwelt (LfU 2011) wird die Errichtung von Wind-
parks bei Einhaltung von Abständen (800 m zu allgemeinen Wohngebieten, 
500 m zu Misch- und Dorfgebieten oder Außenbereichsanwesen sowie 300 
m zu einer Wohnnutzung in Gewerbegebieten) schalltechnisch als unproble-
matisch betrachtet. Um Einrichtungen mit besonderem Ruhebedarf (z.B. 
Krankenhäuser, Schulen) entsprechend zu berücksichtigen, wird ein Abstand 
von 1.000 m angesetzt. Mit diesen Abständen kann zumindest im Regelfall 
davon ausgegangen werden, dass bei der Errichtung von WKA die Erforder-
nisse des Immissionsschutzrechtes eingehalten werden können und auch 
noch eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit der bestehenden Siedlungen 
verbleibt.  
 
Darüber hinaus gibt es Flächen, die grundsätzlich nicht für die Errichtung von 
Windkraftanlagen in Frage kommen, weil sie eine andere Zweckbestimmung 
haben (z.B. Militärflächen, Golfplätze). Diese sind ebenfalls keine Suchräume 
für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete.  
 
Durch die angesetzten Abstände ist zudem zu erwarten, dass in der Regel 
Standorte verbleiben, die auch dem Rücksichtnahmegebot (optisch bedrän-
gende Wirkung) entsprechen und bei denen andere schädliche Wirkungen 
oder Belästigungen (z.B. Infraschall, Schattenwurf) weitgehend vermieden 
werden können. 
 
Um die zukünftige Siedlungsentwicklung von Gemeinden nicht zu gefährden, 
kann es notwendig sein, im Einzelfall bestimmte Bereiche, die sich für eine 
künftige Entwicklung eignen, zusätzlich zu den Mindestabstandskriterien von 
Windkraftanlagen frei zu halten.  
 
 
Verkehr und Infrastruktur: 
Die Abstände zu Bundesfernstraßen und Bahntrassen finden ihre Begrün-
dung, neben der Einhaltung von Anbaubeschränkungszonen, in der planeri-
schen Vorsorge eines Ausbaus dieser wichtigen Verkehrsadern. Neben den 
Bauverbotszonen (§ 9 Abs. 1 FStrG) sind bei Bundesfernstraßen grundsätz-
lich auch die Baubeschränkungszonen (§ 9 Abs. 2 FstrG) von WKA freizu-
halten. Eine Einzelfallbewertung ist in der Regionalplanung nicht möglich, 
weshalb es notwendig war, einen einheitlichen Abstandwert von VRs und 
VBs zu verwenden, der im Regelfall für die Errichtung einer WKA ausreichen 
dürfte. Zu Bundesfernstraßen wurde ein Mindestabstand von 150 m und zu 
Bahntrassen von 200 m festgelegt. Für Standorte, an denen in mehreren Ta-
gen im Jahr mit Vereisung zu rechnen ist, kann gegebenenfalls ein größerer 
Abstand notwendig werden. Darüber hinaus wird mit den Mindestabständen 
dem Umstand Rechnung getragen, dass nach dem aktuellen EEG PV-Frei-
flächenanlagen an Bundesfernstraßen und Bahntrassen bevorzugt errichtet 
werden sollen, die ebenfalls der Bereitstellung von Strom aus einer erneuer-
baren Quelle dienen.   
 
Von Hochspannungsleitungen ist es ebenfalls sinnvoll, einen Mindestab-
stand einzuhalten, um den Betrieb der Leitungen und damit eine sichere 
Stromversorgung nicht zu gefährden. Bei einem Mindestabstand von 300 m 
wird davon ausgegangen, dass im Regelfall keine Schwingungsschutzmaß-
nahmen erforderlich sind. Grundsätzlich ist zwischen der Rotorblattspitze und 
dem äußeren Leiterseil einer Hochspannungsleitung ein horizontaler Ab-
stand von > 3 x Rotordurchmesser einzuhalten. Der Abstand kann jedoch 
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verringert werden, wenn die Leiterseile der Freileitung mit schwingungs-
dämpfenden Maßnahmen ausgerüstet sind. 
 
Um den Flugbetrieb nicht zu gefährden, sind Flugplätze (inklusive Schutzbe-
reich) sowie Flugsicherungseinrichtungen ebenfalls von Windkraftanlagen 
frei zu halten, weshalb sie als Nichteignungskriterien in dem Gesamtkonzept 
berücksichtigt werden.  
 
 
Wasserwirtschaft: 
In den Zonen I und II von Trink- und Heilwasserschutzgebieten ist die Errich-
tung von Windkraftanlagen regelmäßig nicht möglich. In der Zone III, in Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für die Wasserversorgung, in Überschwem-
mungsgebieten sowie in Vorranggebieten für den Hochwasserschutz ist die 
Errichtung von WKA nicht grundsätzlich ausgeschlossen, weshalb sie hier 
als Restriktionskriterien berücksichtigt werden.  
 
 
Natur- und Artenschutz:  
In Naturschutzgebieten, in Gebieten mit herausragender Bedeutung für den 
Vogel- und Fledermausschutz (z.B. SPA-, ausgewählte FFH-Gebiete, aus-
gewählte Brutplätze), bei Naturdenkmälern, in geschützten Landschaftsbe-
standteilen, in Geotopen, in gesetzlich geschützten Biotopen und in Natur-
waldreservaten kommt die Errichtung von WKA nicht in Frage, da hier beson-
ders schwerwiegende und nachhaltige, nicht kompensierbare Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft zu erwarten sind und natur-schutzrechtliche Best-
immungen entgegen stehen. 
 
Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Vogel- und Fledermausschutz 
(z.B. Wiesenbrütergebiete, Vogelzug- und Rastgebiete, ausgewählte FFH-
Gebiete, ausgewählte Brutplätze) und Landschaftsschutzgebiete werden als 
Restriktionskriterien im Gesamtkonzept berücksichtigt, da die Errichtung von 
WKA hier im Einzelfall rechtlich nicht ausgeschlossen sein kann. Es gilt daher 
im Abwägungsprozess und bei detaillierter Prüfung zu klären, ob hier die Er-
richtung von WKA möglich ist.  
 
Die Einteilung, welche Gebiete herausragende Bedeutung und welche be-
sondere Bedeutung für den Natur- und Artenschutz haben, erfolgte nach um-
fangreicher, fachlicher Prüfung durch die höhere Naturschutzbehörde. Als 
Gebiete mit herausragender Bedeutung (Nichteignungskriterien) wurden nur 
solche berücksichtigt, bei welchen absehbar ist, dass die Errichtung von 
WKA hier nicht möglich sein wird, da Erhaltungsziele von Schutzgebieten o-
der die Anforderungen des Artenschutzrechtes erheblich beeinträchtigt wer-
den. Die artenschutzrechtliche Bewertung der Fledermauslebensräume ba-
siert dabei auf der Annahme, dass im Genehmigungsverfahren die Möglich-
keiten zur Vermeidung von Verbotstatbeständen durch eine anlagenspezifi-
sche Steuerung auch tatsächlich ergriffen werden. Die mit Fledermausschutz 
begründeten Nichteignungsflächen konnten damit auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden. 
 
In Landschaftsschutzgebieten ist die Errichtung baulicher Anlagen grund-
sätzlich erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis kann nur erteilt werden, wenn der 
Schutzzweck der Verordnung nicht entgegensteht und der Charakter des Ge-
bietes nicht verändert wird. Kann eine Erlaubnis nicht erteilt werden, sind die 
Voraussetzungen einer Befreiung nach § 67 BNatSchG zu prüfen. Kommt 
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die Erteilung einer Befreiung nicht in Betracht (was für die hier betrachteten 
raumbedeutsamen Vorhaben i. d. R. nicht der Fall sein dürfte), könnte der 
Widerspruch zwischen Landschaftsschutz und Windenergievorhaben gege-
benenfalls durch Verordnungsänderung gelöst werden. Der Verordnungsge-
ber besitzt diesbezüglich ein Handlungsermessen und wägt im Rahmen der 
Entscheidungsfindung die sich gegenüberstehenden Interessen ab. Die „Hin-
weise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA)“ vom 
20.12.2011 empfehlen hier eine Zonierung innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes. Landschaftsschutzgebiete wurden daher als Restriktionskriterium 
in dem Konzept berücksichtigt.  
 
 
Landschaft, Denkmalschutz, Tourismus: 
In Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Landshut wurden die Wälder gemäß Waldfunktionsplan in Gebiete unter-
schieden, in welchen die Nutzung von WKA nicht ausgeschlossen (Restrikti-
onskriterien) ist und in Bereiche, die für die Nutzung von WKA aus fachlichen 
Gründen nicht zur Verfügung stehen (Nichteignungskriterien). Nicht möglich 
ist die Errichtung von WKA in Erholungswäldern mit der Intensitätsstufe I, in 
historisch wertvollem Bestand, in Lärmschutz- sowie in Auwäldern. Auch in 
Schutzwäldern gemäß dem BayWaldG ist die Errichtung von WKA nicht mög-
lich. 
Zu den Waldbereichen, in denen die Windkraftnutzung nicht von vornherein 
ausgeschlossen ist, zählen Bannwald gemäß BayWaldG und Wälder mit be-
sonderer Bedeutung gemäß Waldfunktionsplan (Erholung Intensitätsstufe II, 
Landschaftsbild, Klimaschutz, Immissionsschutz, Bodenschutz, Wasser-
schutz, Sichtschutz, Biotop).  
 
Jedoch zählt die Planungsregion Landshut zu den waldärmsten Regionen in 
Bayern, weshalb es ein erklärtes Ziel ist, vor allem noch vorhandene größere 
Waldbestände möglichst von anderen Nutzungen frei zu halten. Dies ist auch 
im Kapitel B I Natur und Landschaft im Regionalplan festgehalten. So soll der 
Wald erhalten bleiben (B I 1.3 Z RP 13) und die Erhaltung und Verbesserung 
des Zustandes und der Stabilität des Waldes, insbesondere im Raum Lands-
hut, sind anzustreben (B I 1.3 G RP 13). Dies ist vor allem bei der Abwägung 
der Restriktionskriterien zu berücksichtigen. 
 
Grundsätzlich ist vorbelasteten Standorten, z.B. durch Straßen, Industrien 
und Leitungstrassen, möglichst der Vorzug vor bislang unbelasteten Stand-
orten zu geben, da gerade auch beim Aufbau von WKA zum Teil massive 
Eingriffe in den Waldbestand (z.B. Bau von Erschließungswegen) nicht aus-
bleiben.  
 
WKA können sich insbesondere auf die Umgebung bzw. auf großräumige 
Sichtbezüge von Denkmälern negativ auswirken. Dies gilt regelmäßig bei 
Landmarken und den die (Kultur-) Landschaft prägenden Denkmälern. Als 
schützenswerter Bereich eines Denkmals ist der Bereich zu sehen, auf den 
es ausstrahlt und der es seinerseits prägt und beeinflusst. Neu hinzutretende 
Bauten in der Umgebung eines Denkmals müssen sich an dem Maßstab 
messen lassen, den das Denkmal für seine Umgebung verkörpert. Bei der 
genauen Standortbestimmung sind unabhängig von Fragen des Umge-
bungsschutzes primär Standorte zu suchen, bei denen eine Zerstörung von 
Denkmälern, insbesondere Bodendenkmälern, vermieden werden kann.  
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Spätestens bei der Erstellung eines Bebauungsplanes bzw. im Genehmi-
gungsverfahren einer WKA sollte eine Umweltprüfung im Hinblick auf Sicht-
beziehungen zu und von landschaftsprägenden Denkmälern erfolgen. Für die 
Planungsregion Landshut ist ein Radius von 15 km um das jeweilige Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiet oder um die Windkraftanlage als Untersuchungsraum 
zu Grunde zu legen. Außerhalb dieses Radius kann regelmäßig davon aus-
gegangen werden, dass auch große Anlagen keine Beeinträchtigung eines 
Denkmals hervorrufen, auch wenn diese in der Ferne sichtbar sind. Sofern 
WKA eine Höhe von 300 m über dem Fundament überschreiten, ist ein neuer 
Radius festzulegen. 
 
Um die touristische Entwicklung in der Region nicht zu gefährden, sollen im 
direkten Umfeld von regional bedeutsamen touristischen Einrichtungen bzw. 
regional bedeutsamen Aussichtspunkten/Erhebungen ebenfalls keine WKA 
errichtet werden. Da die Region Landshut allerdings nicht stark touristisch 
geprägt ist, gibt es nur wenige bedeutende touristische Einrichtungen, welche 
im Einzelfall berücksichtigt und mit einem Puffer für den näheren Wirkbereich 
versehen werden. 
 
Entsprechend der Vorgabe des Landesentwicklungsprogramms (LEP) wur-
den im Regionalplan Landshut die Bereiche als landschaftliche Vorbehalts-
gebiete ausgewiesen, die wegen ihrer wertvollen Naturausstattung ein-
schließlich eines entwicklungsfähigen Potenzials und/oder ihrer ökologi-
schen Ausgleichsfunktionen für angrenzende Räume erhalten und entwickelt 
werden sollen. In einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet soll den Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege deshalb ein besonderes Ge-
wicht zukommen. Das besondere Gewicht ist hierbei in die Abwägung mit 
allen anderen Belangen, z. B. der Errichtung einer WKA, einzustellen. Die 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiete wurden deshalb als Restriktionskriterium 
berücksichtigt.  
 
Darüber hinaus sollen landschaftsprägende Höhenrücken und Kuppen von 
Bebauung freigehalten werden. Zusätzlich wurde im Kapitel B I des Regio-
nalplans festgelegt, dass Hangleitenbereiche von WKA freigehalten werden 
sollen (2.1.1.3 Z). Folglich wurden landschaftsprägende Höhenrücken und 
Kuppen sowie die Hangleitenbereiche der landschaftsprägenden Flusstäler 
als nicht geeignete Gebiete definiert und berücksichtigt.  
 
Besonders landschaftlich reizvolle Bereiche im Umgriff von Siedlungen wur-
den im Einzelfall ebenfalls für die Nutzung von Windkraftanlagen als nicht 
geeignet definiert, wenn sie der Naherholung der dort lebenden Bevölkerung 
dienen oder von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild der örtlichen 
Situation sind.  
 
 
Bodenschätze: 
In Vorranggebieten für den Abbau von Bodenschätzen wird der Rohstoffge-
winnung Vorrang vor anderen Nutzungen eingeräumt und konkurrierende 
Nutzungen ausgeschlossen. Daher sind dort keine Vorranggebiete für Wind-
kraftanlagen möglich.  
 
Sonstige Belange: 
Innerhalb von Bauschutzbereichen militärischer Flugplätze und von Schutz-
bereichen militärischer Flugsicherungseinrichtungen ist die Errichtung von 
Windkraftanlagen nicht möglich.  
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In der durch die Region Landshut gehenden Tiefflugzone liegt die Bauhöhen-
beschränkung bei 640 m NN im inneren Bereich (Korridor von 9.26km). Die 
Tiefflugzone verläuft durch das tertiäre Hügelland, wo sich das Geländeni-
veau überwiegend auf Höhen zwischen 450 und 550 m NN südlich der Isar 
und 350 und 500 m NN nördlich der Isar bewegt.  
Bei Anträgen von WKA kann die Tiefflugzone im Normalfall erhöht werden, 
so dass die Errichtung auch größerer Anlagen in dem Bereich möglich sein 
dürfte. Voraussetzung ist, dass keine anderen Flugzonen (z.B. vom Flugha-
fen München) beeinträchtigt werden. Die Erhöhung wird aber erst bei dem 
konkreten Bauantrag für eine WKA geprüft.  

 
Der Mast oder auch der Rotor einer WKA können die Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung einer Richtfunkstrecke stören. Bei geplanten Windkraftprojekten muss 
deshalb darauf geachtet werden, dass durch das Bauwerk bestehende Richt-
funkverbindungen nicht gestört werden. Die Störung einer Richtfunktrasse ist 
in der Regel dann ausgeschlossen, wenn geplante WKA beiderseits der 
Richtfunktrasse einen Mindestabstand von jeweils 100 m einhalten.   
 

Zu 1.1.3 
und 
1.1.4 

 Der Regionalplan steuert mit folgenden Instrumenten die Nutzung der Wind-
kraft: 
 

 Ausweisung von Vorranggebieten als Positivausweisung (Bereiche mit 
ausreichender Windhöffigkeit von 5 m/s Windgeschwindigkeit in 140 m 
Höhe oder mehr; Standorte, an denen keine derzeit bekannten Aus-
schlusskriterien zum Tragen kommen). 

 

 Ausweisung von Vorbehaltsgebieten (Bereiche mit ausreichender Wind-
höffigkeit; Standorte, an denen Restriktionskriterien zum Tragen kom-
men). 

 
Planungsziel der Darstellung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen ist 
in erster Linie die Errichtung von WKA in hierfür geeigneten Gebieten. Um 
eine wirksame Bündelung erreichen zu können, müssen die Gebiete eine 
Mindestgröße von mindestens 10 ha aufweisen. Die Vorranggebiete stellen 
somit ein Angebot von restriktionsarmen Gebieten dar, die auf Grund der 
Windhöffigkeit von 5 Meter pro Sekunde oder mehr in 140 m Höhe auch einen 
wirtschaftlich sinnvollen und (strom-)ertragreichen Betrieb von Windkraftan-
lagen/Windparks erwarten lassen. In Vorranggebieten besteht durch die be-
reits auf der Ebene der Regionalplanung durchgeführte Vorprüfung verschie-
dener Belange eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Windkraftanla-
gen/Windparks genehmigt werden können. Es wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass aufgrund von Datenlücken oder zukünftiger Entwicklungen, die ge-
rade im Bereich Artenschutz nicht ausgeschlossen werden können, im Ein-
zelfall auch vorgeprüfte Kriterien im Genehmigungsverfahren vertieft zu prü-
fen sind und bei entsprechender Ausprägung zur Ablehnung von Einzelanla-
gen führen können. In Vorbehaltsgebieten für Windkraftanlagen wird ein wei-
teres Potenzial für die Nutzung der Windenergie aufgezeigt, wobei hier keine 
planerische Letztentscheidung vorgenommen wird. 
 
Die ausgeprägte Streusiedlungsstruktur in der Region Landshut bringt mit 
sich, dass das Potenzial für die Nutzung der Windenergie erheblich einge-
schränkt ist. Grund hierfür sind die erforderlichen Abstände zu Siedlungen 
und der Wohnnutzung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich (Immissi-
onsschutz, Schattenwurf, bedrängende Wirkung). Darüber hinaus weisen 
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nach dem Bayerischen Windatlas nur ca. 19 % der Regionsfläche eine Wind-
geschwindigkeit von 5 m/s oder mehr aus (bayernweit ca. 47 % der Fläche). 
Das natürliche Angebot an windhöffigen Flächen ist demnach begrenzt.  
 
 
Anmerkungen zu den nachstehenden Vorranggebieten, die in den nach-
geordneten Verwaltungsverfahren berücksichtigt werden sollen: 
 
WK 1: 
Die Gashochdruckleitung FF01/0100 verläuft durch das WK 1. Auf Grund ei-
ner möglichen Gefährdung der Leitung muss aus technischer Sicht ein Min-
destabstand von 20 m von der Mastachse zur Achse einer Gashochdrucklei-
tung eingehalten werden. Bei besonders hohen WKA mit einer Nabenhöhe 
größer 110 m kann auch ein größerer Abstand erforderlich werden.  
Des Weiteren verlaufen durch das Gebiet zwei Richtfunktrassen der Firma 
Vodafone GmbH. 
 
WK 2: 
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. 
 
WK 4: 
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. 
 
WK 6: 
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. 
 
WK 7: 
In dem WK 7 liegt das Bodendenkmal D-2-7336-0054 (Siedlung und vereb-
netes Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung). Das Boden-
denkmal muss von baulichen Eingriffen ausgespart werden.  
Durch das Gebiet verlaufen je eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG und der Ericsson Service GmbH. 
 
WK 8: 
Die Gashochdruckleitung FF01/0100 der Bayernets GmbH verläuft durch das 
WK 8. Auf Grund einer möglichen Gefährdung der Leitung muss aus techni-
scher Sicht ein Mindestabstand von 20 m von der Mastachse zur Achse einer 
Gashochdruckleitung eingehalten werden. Bei besonders hohen WKA mit ei-
ner Nabenhöhe größer 110 m kann auch ein größerer Abstand erforderlich 
werden 
 
WK 15: 
Durch das Gebiet verlaufen je eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG und der Ericsson Service GmbH. 
 
WK 16: 
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Ericsson Service GmbH. 
 
WK 19: 
In ca. 0,5 km Entfernung liegt der Hubschrauberlandeplatz Obergolzaberg. 
Gefährdungen des Flugbetriebes sind bei der Detailplanung von WKA aus-
zuschließen.  
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WK 24: 
Das WK 24 liegt innerhalb des 6000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete des Weißstorchs. 
 
WK 25: 
Das WK 25 liegt teilweise innerhalb des 6000-Meter-Prüfradius für regelmä-
ßig genutzte Nahrungsgebiete des Weißstorchs. Zudem verlaufen durch das 
Gebiet mehrere Richtfunktrassen der Firma Vodafone GmbH. 
Durch das Gebiet verläuft darüber hinaus eine Richtfunktrasse der Ericsson 
Service GmbH. 
 
WK 26: 
Im mittleren südlichen Bereich des WK 26 liegt das Bodendenkmal D-2-7337-
0001 (Ebenerdiger Ansitz). Das Bodendenkmal muss von jeglichem Boden-
eingriff ausgespart bleiben. 
Darüber hinaus liegt der Hubschrauberlandeplatz Obergolzaberg ca. 1,5 km 
entfernt. Gefährdungen des Flugbetriebes sind bei der Detailplanung von 
WKA auszuschließen.  
Durch das Gebiet verläuft zudem eine Richtfunktrasse der Ericsson Service 
GmbH.    
 
WK 27: 
Das WK 27 liegt innerhalb des 6000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete des Weißstorchs. Darüber hinaus verläuft im nördli-
chen Bereich eine Richtfunktrasse der Firma Vodafone GmbH und im südli-
chen Bereich eine Richtfunktrasse der Ericsson Service GmbH.  
 
WK 28: 
Das WK 28 liegt innerhalb des 6000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete des Weißstorchs. Zudem verlaufen im südwestli-
chen und im nördlichen Bereich Richtfunktrassen der Firma Vodafone GmbH. 
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. 
 
WK 29:  
Die Gashochdruckleitung Nr. 53 der Open Grid Europe GmbH verläuft durch 
das WK 29. Auf Grund einer möglichen Gefährdung der Leitung muss aus 
technischer Sicht ein Mindestabstand von 20 m von der Mastachse zur Achse 
einer Gashochdruckleitung eingehalten werden. Bei besonders hohen WKA 
mit einer Nabenhöhe größer 110 m kann auch ein größerer Abstand erfor-
derlich werden. 
 
WK 32: 
Das WK 32 liegt innerhalb des 6000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete des Uhus. Darüber hinaus verlaufen durch das VR 
im nördlichen und südlichen Bereich Richtfunktrassen der Firma Vodafone 
GmbH.  
Durch das Gebiet verläuft zudem eine Richtfunktrasse der Telefónica Ger-
many GmbH & Co. OHG. 
 
WK 33: 
Das WK 33 liegt innerhalb des 6000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete des Uhus. 
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WK 35: 
Durch das WK 35 verläuft im mittleren Bereich von Nord nach Süd eine Richt-
funktrasse der Firma Vodafone GmbH. Zusätzlich verläuft durch das Gebiet 
eine Richtfunktrasse der Ericsson Service GmbH. 
 
WK 36: 
Durch das Gebiet verläuft darüber hinaus eine Richtfunktrasse der Ericsson 
Service GmbH. 
 
WK 44: 
Die Gashochdruckleitung Nr. 53 der Open Grid Europe GmbH verläuft durch 
das WK 44. Auf Grund einer möglichen Gefährdung der Leitung muss aus 
technischer Sicht ein Mindestabstand von 20 m von der Mastachse zur Achse 
einer Gashochdruckleitung eingehalten werden. Bei besonders hohen WKA 
mit einer Nabenhöhe größer 110 m kann auch ein größerer Abstand erfor-
derlich werden. 
 
WK 45: 
Das WK 45 liegt innerhalb des 4000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete einer Graureiherkolonie. 
 
WK 47: 
Das WK 47 liegt innerhalb des 4000-Meter-Prüfradius für regelmäßig ge-
nutzte Nahrungsgebiete einer Graureiherkolonie. 
 
WK 52: 
Im Planungsbereich des WK 52 liegt die Vermutungsfläche V-2-7539-0002 
(Vor- und frühgeschichtliche Siedlungsspuren). Eine bauvorgreifende Son-
dagegrabung auf Kosten des Verursachers als Ersatzmaßnahme ist möglich. 
Zudem liegt das WK 52 innerhalb des 4000-Meter-Prüfradius für regelmäßig 
genutzte Nahrungsgebiete einer Graureiherkolonie. 
 
WK 53: 
Durch das WK 53 verläuft im nördlichen Bereich eine Richtfunktrasse der 
Firma Vodafone GmbH. 
 
WK 55: 
Die InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG ist Eigentümer und Betreiber einer 
Ethylenfernleitung, die von Münchsmünster nach Gendorf/Burgkirchen durch 
das WK 55 verläuft. Die Leitung liegt mittig in einem Schutzstreifen, der eine 
Gesamtbreite von 8,5 m aufweist. 
Ebenfalls verläuft durch das VR im östlichen Bereich eine Richtfunktrasse der 
Firma Vodafone GmbH. 
Darüber hinaus liegt das VR ca. 3,5 km entfernt vom Flugplatz Vilsbiburg.  
 
WK 56: 
Die InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG ist Eigentümer und Betreiber einer 
Ethylenfernleitung, die von Münchsmünster nach Gendorf/Burgkirchen durch 
das WK 56 verläuft. Die Leitung liegt mittig in einem Schutzstreifen, der eine 
Gesamtbreite von 8,5 m aufweist. 
Auch verläuft verläuft eine Richtfunktrasse der Firma E-Plus Mobilfunk GmbH 
& Co. KG durch das VR. 
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WK 57: 
Innerhalb des VR liegt die Vermutungsfläche V-2-7540-0001 (Vor- und früh-
geschichtliche Siedlungsspuren). Eine bauvorgreifende Sondage-grabung 
auf Kosten des Verursachers als Ersatzmaßnahme ist möglich.    
 
WK 65: 
Im nördlichen Bereich des WK 65 liegt das Bodendenkmal D-2-7540-0136 
(Siedlung oder Gräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung). Der betref-
fende Bereich muss von jeglichem Bodeneingriff ausgespart bleiben.   
 
WK 66: 
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. 
 
WK 68: 
In dem WK 68 liegt die Vermutungsfläche eines Bodendenkmals V-2-7541-
0001 (Vor- und frühgeschichtliche Siedlungsspuren). Eine bauvorgreifende 
Sondagegrabung auf Kosten des Verursachers als Ersatzmaßnahme ist 
möglich.    
Das VR für Windkraft liegt im grundwasseranstromigen Randbereich des VR 
Wasserversorgung T 25 Schandlholz.  
Da der Umfang einer möglichen WKA und die damit verbundenen Eingriffe in 
den Untergrund nicht bekannt sind (Gründungstiefe etc.) können nur Aufla-
gen/Maßgaben formuliert werden, unter denen die Errichtung einer WKA 
möglich ist. Dies ist im vorliegenden Fall möglich, da im Bezug auf die Was-
serversorgungsanlage bzw. des VR Wasserversorgung eine Randlage der 
Überschneidung mit einem Abstand von > 1,5 km zu den Brunnen sowie ein 
deutlicher Flurabstand zum Grundwasser von ca. 40 m gegeben sind.  
Ein Interessenkonflikt mit dem bestehenden Vorranggebiet Wasserversor-
gung T25 Schandlholz, ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht unter Berücksich-
tigung folgender Auflagen/Maßgaben im Regelfall nicht gegeben: 
  
1. Erkundungsbohrung unter Begleitung eines hydrogeologisch arbeitenden 
Fachbüros bis ca. 25 m. 
2. Gründungstiefe (auch z. B. Pfähle / Anker) nicht tiefer als 20 m. 
3. Kein Durchdringen stockwerkstrennender Schichten (Beurteilungsgrund-
lage: Erkundungsbohrung). 
4. Innerhalb des Vorranggebietes Wasserversorgung sollen nur Trocken-
transformatoren verwendet werden. 
5. Zufahrt und Baustelleneinrichtung aus, bzw. in Richtung Oberndorf. 
6. Beachtung der Anforderungen des allgemeinen Grundwasserschutzes. 
7. Weitere Auflagen bleiben vorbehalten. 
 
WK 69: 
Das VR liegt im grundwasseranstromigen Randbereich eines VR für die Was-
serversorgung. Es handelt sich hier nur um eine randliche Überschneidung 
mit einem Abstand von > 1 km zum Brunnen und es ist ein deutlicher Flurab-
stand von vermutlich über 35 m gegeben.  
Ein Interessenkonflikt mit dem bestehenden Vorranggebiet Wasserversor-
gung T25 Schandlholz, ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht unter Berücksich-
tigung folgender Auflagen/Maßgaben im Regelfall nicht gegeben: 
  
1. Erkundungsbohrung unter Begleitung eines hydrogeologisch arbeitenden 
Fachbüros bis ca. 25 m. 
2. Gründungstiefe (auch z. B. Pfähle / Anker) nicht tiefer als 20 m. 
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3. Kein Durchdringen stockwerkstrennender Schichten (Beurteilungs-grund-
lage: Erkundungsbohrung). 
4. Innerhalb des Vorranggebietes Wasserversorgung nur Trocken-transfor-
matoren. 
5. Zufahrt und Baustelleneinrichtung aus, bzw. in Richtung Oberndorf. 
6. Beachtung der Anforderungen des allgemeinen Grundwasserschutzes. 
7. Weitere Auflagen bleiben vorbehalten. 
 
 
 
Anmerkungen zu den nachstehenden Vorbehaltsgebieten, die in den 
nachgeordneten Verwaltungsverfahren berücksichtigt werden sollen: 
 
WK 20: 
Im westlichen Bereich des WK 20 liegt das Bodendenkmal D-2-7237-0127 
(Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung). Eine bauvorgreifende 
Ausgrabung auf Kosten des Verursachers als Ersatzmaßnahme ist möglich. 
 
WK 54: 
Der Sonderlandeplatz Vilsbiburg befindet sich ca. 1,8 km entfernt von dem 
VB. Das VB liegt in der Hindernisfreifläche des Sonderlandeplatzes Vils-
biburg. Hier ist mit Einschränkungen der Bauhöhe zu rechnen. 
 
WK 59: 
Die Gashochdruckleitung FF01/0100 der Bayernets GmbH verläuft durch das 
WK 59. Auf Grund einer möglichen Gefährdung der Leitung muss aus tech-
nischer Sicht ein Mindestabstand von 20 m von der Mastachse zur Achse 
einer Gashochdruckleitung eingehalten werden. Bei besonders hohen WKA 
mit einer Nabenhöhe größer 110 m kann auch ein größerer Abstand erfor-
derlich werden.  
Das WK 59 überlagert sich mit dem Vorranggebiet für die Wasserversorgung 
T 75 Mainburg. Im Rahmen des Genehmigungs-verfahrens ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob die Windkraftnutzung mit dem Belang der Wasserversorgung 
vereinbar ist.  
 
WK 61: 
Das VWK 61 überlagert sich zum Teil mit dem Vorranggebiet für die Wasser-
versorgung T 66 Kreutbartl. Im Rahmen des Genehmigungs-verfahrens ist 
im Einzelfall zu prüfen, ob die Windkraftnutzung mit dem Belang der Wasser-
versorgung vereinbar ist.  
 
WK 63: 
In dem WK 63 liegen die Bodendenkmäler D-2-7338-0059 (vorgeschichtli-
ches Grabhügelfeld mit ca. 13 Hügeln) und D-2-7338-0058 (vorgeschichtli-
ches Grabhügelfeld mit ca. 57 Hügeln). Die betreffenden Bereiche müssen 
von jeglichem Bodeneingriff ausgespart bleiben.   
Zusätzlich verläuft durch das VB im westlichen Bereich eine Richtfunktrasse 
der Firma Vodafone GmbH. 
Des Weiteren wird das VB von dem Vorranggebiet für die Wasserversorgung 
T 67 Hohenthann überlagert. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 
im Einzelfall zu prüfen, ob die Windkraftnutzung mit dem Belang der Wasser-
versorgung vereinbar ist.  
Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. 
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Allgemeine Anmerkungen: 
 
Hinweise der Wehrbereichsverwaltung Süd: 
In den Vorranggebieten WK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 22, 24 und 36 ist re-
gelmäßig mit Einschränkungen zu rechnen. 
Ab einer Gesamthöhe von 100 m ist eine Ablehnung von WKA nicht auszu-
schließen. Eine exakte Beurteilung des Störpotentials der WKA in dem Plan-
gebiet kann jedoch erst bei der Prüfung der Bauanträge zu den einzelnen 
WKA erfolgen. Deswegen können Einschränkungen bei den Standorten und 
bei den Höhen der künftigen WKA erforderlich werden; es können sich auch 
Ablehnungen von beantragten WKA ergeben. 
In den Vorbehaltsgebieten WK 9, 10, 11, 12, 20 und 21 ist voraussichtlich 
in jedem Fall mit einer Höhenbeschränkung von WKA zu rechnen. Eine 
exakte Beurteilung des Störpotentials der WKA in dem Plangebiet kann je-
doch erst bei der Prüfung der Bauanträge zu den einzelnen WKA erfolgen. 
Bezüglich von Störungen der Großraumradaranlage in Freising bestehen bei 
der Einhaltung spezieller Gesamtbauhöhen der WKA (15 – 20km: 546,7m 
[üNN], 20 – 25km: 560,3m [üNN], 25 – 30km: 577,7m [üNN], 30 – 35km: 
599,1m [üNN], 35 – 40km: 624,5m [üNN], 40 – 45km: 653,5m [üNN], 45 – 
50km: 686,5m [üNN], ab 50Km: keine Einwände) keine Einwände. Sollten 
WKA höher gebaut werden, kann es zu einer Überlagerung der einzelnen 
Störpotentiale der WKA kommen, die in der Summe zu einer nicht hinnehm-
baren Beeinträchtigung der Radarerfassung führen. Ggf. sind daher Auflagen 
wie z.B. Standortverschiebungen möglich.  
Die Vorranggebiete WK  38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68 und 
69 sowie das Vorbehaltsgebiet 70 befinden sich in dem Sicherheitsbereich 
einer Nachttiefflugzone. Das Vorbehaltsgebiet WK 54 befindet sich in un-
mittelbarer Nähe zu dem Sicherheitsbereich einer Nachttiefflugzone. Bei An-
trägen für die Errichtung von WKA kann die Tiefflugzone im Normalfall erhöht 
werden, so dass die Errichtung auch größerer Anlagen innerhalb der Tief-
flugzone möglich ist.   
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Zusammenfassende Erklärung über die Einbeziehungen von Umwelterwägungen zu § 
1 der Sechsten Verordnung zur Änderung des Regionalplans Landshut, Kapitel B VI 
Energie vom 07. Februar 2014 
 
 

1. Einbeziehung von Umwelterwägungen 

 
Als Teil der Neufassung des Kapitels B VI Energie / Teilbereich Wind wurde gem. Art. 
15 BayLplG ein Umweltbericht erstellt. In diesem wurden der allgemeine Umweltzu-
stand und die derzeitigen Umweltprobleme in der Region Landshut dargelegt. 
 
Bei Bekanntmachung der Regionalplanfortschreibung muss die Begründung gemäß 
Art. 18 Satz 3 Ziff. 1 BayLplG eine zusammenfassende Erklärung enthalten. Die zu-
sammenfassende Erklärung tritt an die Stelle des Umweltberichts.  
 
Die fachlichen Ziele und Grundsätze des Regionalplans setzen den regionalplaneri-
schen Rahmen für die Entwicklung des Raumes. Neben textlichen sind hier auch ge-
bietsscharfe Festlegungen enthalten (Vorrang- und Vorbehalts- sowie Ausschlussge-
biete). Die Umsetzung der hier vorgegebenen verbalen Ziele und Grundsätze erfolgt 
jedoch auf anderen Planungsstufen und von anderen Planungsträgern. Relevante Um-
weltprobleme und potentielle Konflikte mit den Umweltbelangen treten konkret erst zu 
diesem Zeitpunkt tatsächlich auf. Wenn konkrete Vorhaben zur Verwirklichung anste-
hen, sind die konkreten Umweltauswirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu be-
werten.  
 
Der Maxime der Nachhaltigkeit folgend, versucht der Regionalplan durch seine Rah-
mensetzung alle raumrelevanten Belange gleichwertig zu behandeln. Umwelterwägun-
gen sind daher integraler Bestandteil raumordnerischer Abwägungen.  
 
Die dem Plankonzept zugrunde liegenden Ausschlusskriterien bewirken per se eine 
Vermeidung oder Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen, da für alle Schutz-
güter die empfindlichsten Bereiche für die Nutzung der Windenergie ausgeschlossen 
wurden. Zudem wird durch die Bündelung von WKA in Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten eine Entlastung des Landschaftsbildes erreicht. Der Regionalplan stellt damit ein 
Mittel der planerischen Konfliktbewältigung bzw. –minimierung dar.  
 
 

2. Berücksichtigung des Umweltberichts, Ergebnisse des Anhörungsverfahrens, 

geprüfte Alternativen 

 
Der Fortschreibungsentwurf mit Umweltbericht wurde den Trägern Öffentlicher Be-
lange, den Verbandsmitgliedern des Regionalen Planungsverbandes Landshut sowie 
der Öffentlichkeit im Rahmen des Anhörungsverfahrens bzw. durch Einstellung in das 
Internet und Auslegung bei der Regierung von Niederbayern zugänglich gemacht. 
 
Wichtiges Ziel der standortgerechten Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten ist es, die Konflikte zwischen (zukünftiger) Windenergienutzung und anderen Flä-
chen- bzw. Nutzungsansprüchen wie z.B. Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Siedlung und Infrastruktur weitestgehend zu lösen und die Umwelt-
wirkungen so gering wie möglich zu halten.  
 
Die Informationen des Umweltberichtes und die Bewertungen der voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen stellten eine wichtige Informationsbasis und Abwägungsmaterial 
dar. Im Anhörungsverfahren wurden einige Einwände bzw. Anregungen auch zu den 
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Inhalten des Umweltberichtes abgegeben. Die Hinweise und Anregungen aus der An-
hörung wurden in den Abwägungsprozess eingestellt und bei der Gebietsbestimmung 
berücksichtigt. Die Weiterentwicklung des Regionalplans gegenüber dem Entwurf ist 
in Teilen auch darauf zurückzuführen (z.B. Ausweitung von Ausschlussgebieten auf-
grund von Artenschutzaspekten, Rücknahme von Vorranggebieten zum Schutz des 
Menschen). Insgesamt wurden im Zuge der Weiterentwicklung des Kapitels Energie / 
Teilbereich Wind die Vorranggebiete von 58 auf 51 reduziert, die Zahl der Vorbehalts-
gebiete blieb gleich. Die Gesamtflächenanzahl der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete re-
duzierte sich von 3.082 ha auf 2.452 ha. Die Fläche der Ausschlussgebiete erhöhte 
sich von 347.455 ha auf 349.944 ha.  
 
Die Vorranggebiete stellen ein Angebot von restriktionsarmen Gebieten dar, die auf 
Grund der Windhöffigkeit von 5 Meter pro Sekunde oder mehr in 140 m Höhe auch 
einen wirtschaftlich sinnvollen und (strom-)ertragreichen Betrieb von Windkraftanla-
gen/Windparks erwarten lassen. In Vorranggebieten besteht durch die bereits auf der 
Ebene der Regionalplanung durchgeführte Vorprüfung verschiedener Belange eine 
sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Windkraftanlagen/Windparks genehmigt werden 
können. In Vorbehaltsgebieten für Windkraftanlagen wird ein weiteres Potenzial für die 
Nutzung der Windenergie aufgezeigt, wobei hier keine planerische Letztentscheidung 
vorgenommen wird. 
 
Tabelle: Flächenbilanz für die Gesamtregion 13 

Windenergie Vorranggebiete Vorbehaltsgebiete Unbeplante Gebiete 

 Anzahl Fläche Anzahl Fläche  Fläche  

aktueller Stand 0 0 0 0 0 

künftiger Stand 51 
ca. 

2.119 
ha 

11 
ca. 333 

ha 
ca. 24.286 ha 

Anteil an der 
Gesamtregions-
fläche in Pro-
zent 

ca. 0,6 ca. 0,1 ca. 6,5 

 
Durch die Neuaufstellung des Kapitels B VI Energie werden in der Region insgesamt 
51 Vorranggebiete und 11 Vorbehaltsgebiete für die Nutzung von Windenergie ausge-
wiesen. Diese umfassen eine Fläche von 2.452 ha, was in der Summe rund 0,7 % der 
Regionsfläche entspricht. Darüber hinaus wurden 349.944 ha als Ausschlussgebiete 
festgelegt, wo die Windkraftnutzung aus fachlichen Gründen nicht möglich ist. Keine 
Aussage trifft die Regionalplanung auf 24.286 ha, was rund 6,5 % der Regionsfläche 
entspricht. Hier ist die Windkraftnutzung theoretisch ebenfalls möglich, jedoch ist die 
Windhöffigkeit nach Aussage des bayerischen Windatlasses für eine wirtschaftliche 
Nutzung wohl zu gering.  
Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich der Plan auf die Schutzgüter zum Teil positiv 
und zum Teil negativ auswirkt. So können Windkraftanlagen beispielsweise negative 
Auswirkungen auf den Artenschutz haben, durch die gezielte räumliche Steuerung und 
der Freihaltung schützenswerter Bereiche kann durch die Planung aber eine Verbes-
serung gegenüber der Alternative „keine Steuerung“ erreicht werden. Durch die Fest-
legung von Ausschlussgebieten auf der Basis der Ausschlusskriterien können somit 
erheblich negative Auswirkungen auf die meisten Schutzgüter vermieden werden. Für 
jede Fläche wurde im Umweltbericht ein Datenblatt erstellt, in dem die für das Gebiet 
relevanten Auswirkungen zu entnehmen sind. Am stärksten betroffen ist das Schutzgut 
Landschaft, da mit der Höhe der modernen Anlagen zwangsläufig eine Veränderung 
des Landschaftsbildes einhergehen wird. Dies ist aber unvermeidbar, wenn langfristig 



24 
 

eine Umstellung der Energiegewinnung in Bayern erfolgen soll. Ohne die regionalpla-
nerische Steuerung der Nutzung der Windenergie wäre eine deutlich stärkere Beein-
trächtigung verschiedener Schutzgüter zu erwarten. 
Als Alternative zu der vorliegenden Planung kommt nur eine Null-Variante (Belassung 
des Ist-Zustandes) in Frage. Im Vergleich zur Null-Variante sind die negativen Auswir-
kungen der vorliegenden Planung jedoch deutlich geringer, da sie einen ungeordneten 
Ausbau der Windenergie in der Region vermeidet.  
 

3. Überwachungsmaßnahmen  

 
Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Eingriffe 
durch den Bau und Betrieb von WKA können erst mit Konkretisierung des jeweiligen 
Projektes ergriffen werden. Diese Maßnahmen gilt es im Genehmigungsverfahren zu 
eruieren und zu bewerten.  
 
Konkrete Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich potentieller erheblicher Umweltaus-
wirkungen sind auf der Ebene der Regionalplanung nicht vorgesehen. Die höhere Lan-
desplanungsbehörde sowie der Regionale Planungsverband wirken aber darauf hin, 
dass die Ziele der Raumordnung beachtet sowie die Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist gewährleistet, 
dass die raumbedeutsamen Tatbestände und Entwicklungen von der höheren Landes-
planungsbehörde fortlaufend erfasst, verwertet und überwacht werden. 
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Zusammenfassende Erklärung über die Einbeziehungen von Umwelterwägungen zu § 1 
der Dreizehnten Verordnung zur Änderung des Regionalplans Landshut, Kapitel B VI 
Energie vom 07. März 2024 
 
 
1. Einbeziehung von Umwelterwägungen 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) enthalten die 
Regionalpläne unter anderem regionsweit bedeutsame Festlegungen zur Energieversorgung. 
 
Der Bekanntgabe des fortgeschriebenen Regionalplanes ist als Teil der Begründung die hier 
vorliegende sog. zusammenfassende Erklärung beizufügen (Art. 18 BayLplG). Sie beruht im 
Wesentlichen auf dem Umweltbericht, der gem. Art. 15 BayLplG bei der Regionalplanaufstel-
lung erarbeitet wurde und die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen darstellt. Mit 
der Bekanntgabe tritt die zusammenfassende Erklärung an die Stelle des Umweltberichtes. 
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01. September 2013, geändert am 
01.Juni 2023, enthält unter dem Punkten 6.2.2 Windkraft die für die Regionalplanfortschrei-
bung relevanten Zielvorgaben. 
 
Da der Regionalplan am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert ist, bezieht der Plan alle raumre-
levanten Belange gleichwertig ein. Umwelterwägungen sind daher unverzichtbarer Bestandteil 
raumordnerischer Abwägungen. Für die Aufhebung der Ausschlussgebiete für Windenergie-
anlagen gelten diese ebenfalls.  
 
2. Berücksichtigung des Umweltberichtes, Ergebnisse des Anhörungsverfahrens, 

geprüfte Alternativen 
 
Der Fortschreibungsentwurf mit Umweltbericht wurde den Trägern öffentlicher Belange, den 
Verbandsmitgliedern des Regionalen Planungsverbandes Landshut sowie der Öffentlichkeit 
im Rahmen eines Anhörungsverfahren durch Auslegung und Einstellung in das Internet zu-
gänglich gemacht. 
 
Zu der vorliegenden Teilfortschreibung des Regionalplans der Region Landshut wurde unter 
Einbeziehung der relevanten Fachstellen ein Umweltbericht erstellt. Der Umweltbericht trifft 
Aussagen zu: 
 

 dem derzeitigen Umweltzustand im Planungsraum 

 der voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtumsetzung des Plans, 

 den relevanten Zielen des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung, 

 den voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter (Mensch und 
menschliche Gesundheit, biologische Vielfalt und Landschaft, Boden und Fläche, 
Wasser, Klima und Luft, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Schutzgütern. 

 
Weiter wurden Aussagen zu Erhaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen, zu Schwierigkeiten bei 
der Zusammenstellung der Angaben, zu den Gründen für die Wahl der geprüften Alternativen 
sowie zu den geplanten Überwachungsmaßnahmen getroffen. Zudem enthält der Umweltbe-
richt eine Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen der Teilfortschreibung sowie der Beziehung zu 
anderen relevanten Programmen und Plänen. 
 
Für die meisten Schutzgüter sind durch die Aufhebung der Ausschlussgebiete für Windenergie 
keine oder nur leicht negative Auswirkungen zu erwarten (Mensch, Boden/Fläche, Wasser). 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima kann großräumig sogar als positiv bewertet wer-
den. Erheblich negativen Auswirkungen können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden für 
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die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft, sowie Kultur- und Sach-
güter. Letztendlich können gesicherte Einschätzungen aber erst getroffen werden, wenn in 
dem entsprechenden Gebiet tatsächlich Windenergieanlagen errichtet werden (konkrete An-
lagenplanung). Die Anzahl von Wechselbeziehungen in einem Landschaftsraum ist potenziell 
unendlich. Auf der Ebene der Regionalplanung sind diese aber nicht abschätzbar, da konkrete 
Umweltwirkungen erst auf der Projektebene absehbar sind. 
 
Aufgrund der Verpflichtung der Regionalplanung, gemäß Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen 
Landesplanungsgesetzes (BayLplG), regionsweit raumbedeutsame Festlegungen zur Ener-
gieversorgung festzulegen, entfällt eine Null-Variante (Verzicht auf Festlegungen im Regional-
plan) als Planungsalternative. 
 
Die aus dem Umweltbericht gewonnenen Erkenntnisse und die Bewertung der voraussichtli-
chen Umweltwirkungen bildeten eine wichtige Informationsbasis und flossen als Abwägungs-
material in die Fortschreibung ein. Im Anhörungsverfahren wurden einige Einwände und An-
regungen auch unter Rückgriff auf den Umweltbericht geltend gemacht. Diese Stellungnah-
men wurden in die Abwägung eingestellt und bei der Fortschreibung berücksichtigt. 
 
3. Überwachungsmaßnahmen 
 
Besondere Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich möglicher erheblicher Umweltauswirkun-
gen bereits auf Ebene der Regionalplanung sind nicht vorgesehen. Allerdings wirken die zu-
ständige höhere Landesplanungsbehörde und der Regionale Planungsverband Landshut da-
rauf hin, dass nach Maßgabe des Art. 3 BayLplG i.V.m. den jeweiligen Fachgesetzen die Ziele 
der Raumordnung beachtet sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord-
nung berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist gewährleistet, dass die raumbedeutsamen 
Tatbestände und Entwicklungen von der zuständigen höheren Landesplanungsbehörde fort-
laufend erfasst, verwertet und überwacht werden. 
 
 
 
 


